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Familienzulagen: „Ein Kind, eine Zulage“ sinnvoll und notwendig
Das Parlament ist sich uneinig darüber, ob auch Selbständigerwerbende für ihre Kinder Zulagen erhalten sollen. Der Nationalrat steht mit Unterstützung der CVP für den Grundsatz „ein Kind, eine Zulage“ ein. Der Ständerat hat hingegen in der Frühlingssession beschlossen, dass Selbständigerwerbende keine Kinder- und Ausbildungszulagen erhalten sollen. Travail.Suisse ist sehr enttäuscht vom Verhalten der CVP im Ständerat: Sie entsagte dem Anliegen die Unterstützung. Travail.Suisse erwartet von der CVP, dass sie ihr Verhalten in der Differenzbereinigung korrigiert und sich als Familienpartei auch im Handeln zu den Familien bekennt.
Auch im neuen Familienzulagengesetz, welches letztes Jahr in Kraft getreten ist, gibt es keinen Anspruch auf Familienzulagen für alle Kinder. Die Selbständigerwerbenden sind dem nationalen Familienzulagengesetz nicht unterstellt. Der Grundsatz „Ein Kind, eine Zulage“ bleibt unverwirklicht. Heute kennt nur die Hälfte der Kantone Familienzulagen für Selbständigerwerbende. Die von der Stimmbevölkerung 2006 gewünschte Harmonisierung
 bleibt unvollständig. Betroffen sind je nach Berechnung 50'000 bis 100'000 Kinder. 
Parlamentarische Initiative Fasel „Ein Kind, eine Zulage“

Der ehemalige Travail.Suisse-Präsident Hugo Fasel hat deshalb mit einer parlamentarischen Initiative gefordert, dass auch Selbständigerwerbende dem schweizerischen Familienzulagengesetz unterstellt werden. Travail.Suisse hat einen Vorschlag zur Umsetzung dieses Anliegens in die Diskussion eingebracht. Der Nationalrat ist dieser Argumentation gefolgt und hat das schweizerische Familienzulagengesetz entsprechend geändert. Letzte Woche hat sich hingegen der Ständerat bei 21 zu 21 Stimmen mit Stichentscheid der Präsidentin sehr knapp gegen eine solche Regelung ausgesprochen. Die von der Stimmbevölkerung 2006 mit aller Klarheit gewünschte Harmonisierung bleibt damit vorläufig unvollständig. 

Verhalten der CVP ist entscheidend
Dass die Vorlage im Ständerat gescheitert ist, muss der CVP angelastet werden. Mehr als die Hälfte ihrer Fraktion stimmte entweder gegen die Vorlage oder war abwesend. Es ist für Travail.Suisse, den unabhängigen Dachverband der Arbeitnehmenden, unverständlich, dass sich die CVP als „Familienpartei“ nicht klar zu diesem wichtigen familienpolitischen Anliegen bekennt. Sie verpasst damit eine grosse Chance, tatsächlich etwas für viele Familien zu tun. Travail.Suisse hofft, dass es sich beim Verhalten im Ständerat nur um eine Panne handelt und fordert, dass die CVP dieses Verhalten in der Differenzbereinigung korrigiert. 
Es sprechen gewichtige Gründe für einen Einbezug der Selbständigerwerbenden. Die gegenwärtige Unterscheidung der Kinder nach dem Erwerbsstatus der Eltern ist stossend. Kinder sind Kinder, egal ob deren Eltern angestellt oder selbständig erwerbend sind. Deshalb wird sich Travail.Suisse weiterhin hartnäckig für den Grundsatz „ein Kind, eine Zulage“ einsetzen.
Selbständigerwerbende Eltern nicht auf Rosen gebettet

Häufig herrschen falsche Vorstellungen über die finanzielle Situation der Selbständigerwerbenden. Unter ihnen gibt es eine grosse Anzahl,  welche finanziell nicht auf Rosen gebettet sind. Das Einkommen liegt meistens zwischen 50'000 und 80'000 Franken. Die Daten des Bundesamts für Statistik
 zeigen folgendes Bild:

· Das mittlere Einkommen (Median) von Selbständigerwerbenden ist vergleichbar mit demjenigen der Arbeitnehmenden. Viele Selbständigerwerbende sind Einmannbetriebe auf dem Bau oder im Dienstleistungssektor.

· Die Einkommen der Selbständigerwerbenden sind sehr ungleich verteilt. Das bedeutet, dass der Anteil der wenig Verdienenden bei den Selbstständigerwerbenden deutlich höher ist als bei den Arbeitnehmenden.

Die oben erwähnte Einkommensverteilung zeigt, dass für selbständig erwerbende Eltern die Familienzulagen kein Luxus sind, sondern einen wichtigen Beitrag zum Familienbudget darstellen.
Keine Streichung der Familienzulagen bei Gründung einer Selbstständigkeit: 
Arbeitnehmenden, die sich selbständig machen, sollen die Familienzulagen nicht entzogen werden. In der heutigen Zeit ist generell ein mehrmaliger Wechsel des Erwerbstatus vom Selbständigen zum Arbeitnehmenden und vielleicht wieder zurück längst Normalität. Dass hier einmal Familienzulagen ausgeschüttet werden und dann wieder nicht, ist nicht akzeptabel. Besonders in der momentanen Arbeitsmarktkrise machen sich viele Arbeitnehmende aus der (drohenden) Arbeitslosigkeit heraus selbständig. Dieser mutige Schritt soll nicht noch mit einem Entzug der Familienzulagen bestraft werden.
Bedürfnis vorhanden und anerkannt
Dass heute bereits über die Hälfte der Kantone Familienzulagen für Selbständigerwerbende ausrichtet, zeigt, dass das Bedürfnis danach vorhanden ist. Auch die Selbstständig-erwerbenden müssen in die Solidarität zwischen Erwerbstätigen mit und Erwerbstätigen ohne Kinder einbezogen werden. Das verlangt übrigens auch das Gebot der Gleichbehandlung innerhalb der Selbständigen: Bauern – also Selbständigerwerbende notabene – erhalten seit jeher Familienzulagen für ihre Kinder. Was für die Bauern gilt, soll auch für die anderen Selbständigerwerbenden gelten.

Missbrauchsrisiko wird eingeschränkt
Gemäss Familienzulagengesetz besteht heute richtigerweise auch bei einer Teilzeitanstellung Anspruch auf eine volle Zulage. Ein Selbständigerwerbender kann also sich bzw. seiner Familie mittels einer geringfügigen Anstellung seiner Frau von wenigen Stunden pro Woche einen Anspruch auf eine volle Zulage verschaffen, ohne auf einem vollen Lohn die Finanzierungsbeiträge zu bezahlen. Mit einer Unterstellung der Selbständigerwerbenden ist dieses Vorgehen ausgeschlossen.
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� Siehe Vox-Analyse zur Abstimmung über das Bundesgesetz über die Familienzulagen � HYPERLINK "http://www.polittrends.ch/abstimmungen/abstimmungsanalysen/vox-analysen/062611d.html" ��http://www.polittrends.ch/abstimmungen/abstimmungsanalysen/vox-analysen/062611d.html�: Der Wunsch nach einem national einheitlichen System der Familienzulagen war der mit Abstand meistgenannte Grund für ein Ja.


� Selbständige Erwerbstätigkeit in der Schweiz. Eine Untersuchung zu den Ergebnissen der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung. Bundesamt für Statistik (BFS), Oktober 2006.





